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Beschlussvorlage

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/05/12/6364
öffentlich

01.02.2012
Domres, Maren

Antrag der CDU-Fraktion vom 30.01.2012

hier: Ergänzung zum Verkehrskonzept - Vorbereitung einer 
Bauleitplanung für den Eingangsbereich von Boltenhagen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 30.01.2012 ist ein Antrag der CDU-Fraktion zur nächsten Sitzung des 
Bauausschuss ergänzend zum Verkehrskonzept gestellt worden. Inhalt sind Beratungen und 
Festlegungen zur Künftigen Bauleitplanung im Ortseingangsbereich. 

 
Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung:

 
Finanzielle Auswirkungen:
Ja, Kosten der Bauleitplanung (FNP, B-Plan)

 
Anlagen:
Antrag vom 30.01.2012

 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

Beschlüsse:
07.02.2012 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 

Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
GE Bolte/05/023/2012
 
Beschluss:
Resultieren aus dem Antrag der CDU-Fraktion wird der Gemeindevertretung folgende 
Beschlussfassung empfohlen:
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1. Fassung eine Aufstellungsbeschlusses für den Geltungsbereich Kreisverkehr und 
Parkplatz auf Höhe Ortslage Wichmannsdorf.  

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .9
Zustimmung: .8
Ablehnung: .1
Enthaltung: .0
Befangenheit: .0

2. Auseinandersetzung mit dem Flächennutzungsplan bezüglich der restlichen zu 
bebauenden Flächen zwischen Wichmanndorf und Einkaufszentrum. 

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .9
Zustimmung: .8
Ablehnung: .0
Enthaltung: .1
Befangenheit: .0

23.02.2012 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
GV Bolte/05/025/2011
 
Herr Hans-Otto Schmiedeberg erläutert die Antragstellung, wie folgt:

Ergänzend zum Verkehrskonzept für das Ostseebad Boltenhagen, mit dem das 
Planungsbüro Mahnel im Oktober 2011 beauftragt wurde, ist für den Ortseingangsbereich 
von Boltenhagen ein B-Plan aufzustellen („Klützer Straße“). Dieser soll sich vom Ortseingang 
Wichmannsdorf bis zum Abzweig A.-Bebel-Straße erstrecken im  Wesentlichen die 
Flurstücke Flur 1, Gemarkung Boltenhagen, 66/6, 301/4, 223/1, 300/2 sowie die Fläche der 
Klützer Straße zwischen beiden o.g. Punkten beinhalten.“  
 
Begründung:
Im Jahr 2013 wird im Ostseebad die 210. Badesaison gefeiert. Das sollte als Termin für die 
Fertigstellung einer verbesserten Situation im Ortseingangsbereich festgeschrieben werden. 
Das Planungsbüro Mahnel bearbeitet bereits das Verkehrskonzept und sollte darum auch 
den Auftrag für die B-Planung erhalten. Durch die Anordnung von Kreiseln an dem Anfangs- 
und Endpunkt dieses Planes in der Klützer Straße kann eine formschöne und 
bedarfsgerechte Situation geschaffen werden.
Eine sehr zeitnahe Umsetzung des Planverfahrens ist nötig, um möglichst in 2012 das 
Satzungsrecht zu erreichen und mit den Arbeiten beginnen zu können.
In der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung sollte der Aufstellungsbeschluss gefasst 
werden.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .13
davon anwesend: .13
Zustimmung: .10
Ablehnung: .2
Enthaltung: .1
Befangenheit: .0
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23.05.2012 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
GV Bolte/05/032/2012
 
Herr Hans-Otto Schmiedeberg erläutert die Antragstellung, wie folgt:

Ergänzend zum Verkehrskonzept für das Ostseebad Boltenhagen, mit dem das 
Planungsbüro Mahnel im Oktober 2011 beauftragt wurde, ist für den Ortseingangsbereich 
von Boltenhagen ein B-Plan aufzustellen („Klützer Straße“). Dieser soll sich vom Ortseingang 
Wichmannsdorf bis zum Abzweig A.-Bebel-Straße erstrecken im  Wesentlichen die 
Flurstücke Flur 1, Gemarkung Boltenhagen, 66/6, 301/4, 223/1, 300/2 sowie die Fläche der 
Klützer Straße zwischen beiden o.g. Punkten beinhalten.“  
 
Begründung:
Im Jahr 2013 wird im Ostseebad die 210. Badesaison gefeiert. Das sollte als Termin für die 
Fertigstellung einer verbesserten Situation im Ortseingangsbereich festgeschrieben werden. 
Das Planungsbüro Mahnel bearbeitet bereits das Verkehrskonzept und sollte darum auch 
den Auftrag für die B-Planung erhalten. Durch die Anordnung von Kreiseln an dem Anfangs- 
und Endpunkt dieses Planes in der Klützer Straße kann eine formschöne und 
bedarfsgerechte Situation geschaffen werden.
Eine sehr zeitnahe Umsetzung des Planverfahrens ist nötig, um möglichst in 2012 das 
Satzungsrecht zu erreichen und mit den Arbeiten beginnen zu können.
In der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung sollte der Aufstellungsbeschluss gefasst 
werden.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .13
davon anwesend: .10
Zustimmung: .9
Ablehnung: .1
Enthaltung: .0
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